
Herzlich Willkommen!

Gymnasium Dionysianum
seit 1659



Stufenpflegschaftssitzung Q2

3. September 2018

Gymnasium Dionysianum
seit 1659



3

1. Homepage
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4

1. Homepage und Newsletter

AKTUELLES und Schönes über das DIO

• Homepage: www.dionysianum.de

• Newsletter der Schulverwaltung bestellen
(Homepage links unten)

• Umbau-/ Instandsetzungsmaßnahmen

http://www.dionysianum.de/
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2.  Wahlen der Elternvertretung der Q2

• je angefangene 20 SuS (< 18 J.) eine(n) Vertreter(in):
Sie sollten 3 Elternsprecher/innen und 3 
Vertreter/innen wählen

• Für jedes nicht-volljährige Kind können die 
Erziehungsberechtigten gemeinsam einen Stimmzettel 
abgeben

• Pro Stimmzettel maximal 3 Nennungen 

• keine Mehrfachnennung  / keine Kumulation
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… 2.  Wahlen der Elternvertretung der Q2

Bitte bekunden Sie Ihr Interesse

bzw.

schlagen Sie bitte Kandidaten für die Wahl vor.

1. Schulpflegschaftssitzung am Mo., 24.09.18 um 20 Uhr
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… 2.  Wahlen der Elternvertretung der Q2

Bisherige Elternvertreter/innen
Hr. Kleine
Hr. Feuersträter
Hr. Gastmann
Fr. Schröder

Bisherige Stellvertreter/innen
Hr. Forstmann
Hr. Hetche
Fr. Stünkel
Fr. Koch



… 2.  Vorschläge Elternvertretung Q2

1.

2.

3.

4.
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… 2.  gewählte Elternvertretung Q2

9

Elternvertreter/-vertreterinnen: Stellvertreter/-vertreterinnen:

• Hr/Fr. • Hr/Fr.
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4. Abitur-Vorbereitungen 2018

Mitteilungen zum

Stand der Vorbereitungen (durch 
beteiligte Eltern)

Fragen?
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… 4. Abitur-Vorbereitungen 2019

 

Abitur-Komitees Abi 2019 
 

Stand 08-2018 (Q1) 
 

Jg-Leitung: Koop / Bäum 
 

Finanzen Abiball Gottesdienst Abizeitung Abifahrt Mottotage Kuchenverk. Shirts Stufenpartys 
 

Christine Helena Daniela Lisa H. Hannes  Marina Helen Tim Ko. Philip 

Sophie B. Malin Lea  Ben Luca B. Hannah S. Malte Mika Artur 

Franziska Jaqueline Sophie G. Luis Mara Christopher Tim Kl. Pauline Momo 

Marina Dorina Lisa W. Paul Michelle V. Lan L. Tim E. Sophie H.  

Elena Ida Dorina Stella Luca S. Hannah R. Max Franca  

Mona Nermin Miriam Amelie W. Öczan Marie Jan B. Charlotte  

Tmo Theresa Amelie P. Almuth Nick Arne Alexander Adrian  

 Sven Rosa Svenja Niklas  Michelle H.   

 Nele   Moritz     

 Lena        

 Nina        

 Chiara        

 Anika        
 

H. Runge Fr. Schütte  H. Gastmann      

 Fr. Schröder  H. Forstmann      

   H. Feuersträter      
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… 4. Abitur-Zulassung

Die Zulassungs- und Bestehensbedingungen
wurden den Q2-SuS am ersten Schultag 

(29.08.2018) nochmals erklärt.

Bei Interesse können wir Ihnen diese Präsentation 
auch vorführen und kurz erläutern!
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… 4. Abitur & Grippeimpfung?

„Sollte jeder mit sich selbst ausmachen …“
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5.  Studienfahrten Q2

Zeitraum:  10. – 15. September 2018

• Denken Sie bitte mit an wichtige Dokumente
(Ausweise, Impfpass)
und Versicherungen (Auslandsreise-KV, evtl. RRV)!

• Es gilt bis auf vereinbarte Ausnahmen ein Alkohol-
und Rauchverbot!
Bitte entsprechend auf S‘uS einwirken und für 
„alkoholfreies Gepäck“ Sorge tragen.

• Fragen?
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6. a) Was tun bei Problemen?

allgemeiner Natur

1. Jahrgangsleitung ansprechen (H. Bäumer, Fr. Koopmann)

2. danach ggf. Oberstufenleitung (Herr Havers)

3. danach ggf. Schulleitung
(diese nimmt auch den Kontakt mit der Schulaufsicht auf)

• (Pädag.) Beratungsteam (H. Kleinemeier/ F. Pengemann)

• ggf. Rückversicherung bei Schulpflegschaft
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… 6.  a) Was tun bei Problemen?

fachlicher Natur
1. Fachlehrkraft ansprechen

2. danach ggf. Gespräch mit Stufenleitung und FL

3. danach ggf. Gespräch mit Schulleitung und FL 
(SL leitet an Schulaufsicht Beschwerden und 
Widersprüche weiter)

• Anfragen an Fachkonferenzvorsitz über 
Jahrgangsleitung

• ggf. Rückversicherung über die Stufen/-
Schulpflegschaft
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6. b) Krankmeldung bei  
unvorhergesehenem Fehlen

• morgens am 1. Tag des Fehlens telefonisch ab 7:45 bis 8:30 
unter 05971 - 91 43 99 - 0

• nach ca. drei Tagen bitte schriftliche Rückmeldung ggf. 
ärztl. Zeugnis an Jahrgangsleiterteam bei langfristigen 
Erkrankungen

• Schriftliche Entschuldigung direkt bei Rückkehr des Kindes 
z.H. der Jahrgangsleitung (Verfahren und Termine bei 
Klausurversäumnissen unbedingt einhalten!)

• NUR volljährige Schülerinnen/Schüler können sich selbst 
entschuldigen!



6. b) Beurlaubungsantrag bei  
vorhersehbarem Fehlen

• Immer notwendig, falls das Fehlen vorhersehbar 
ist

• Beispiele:
Arzttermin; Krankenhausaufenthalt; Operation; 
Gerichtstermin; Bewerbungsgespräch; 
Führerscheinprüfung; …

• Antrag/Ankündigung möglichst frühzeitig 
(Klausurtermine)

• ABER: Termine, die man selbst legen kann, sollten 
außerhalb des Unterrichts liegen. Klausurtermin 
sind grundsätzlich tabu.
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Wichtige Gründe:

- Persönliche Anlässe ( besondere Feste, schwere Erkrankung
oder Todesfall in der Familie)

- Teilnahme an Veranstaltungen religiöser (z. B. Kirchentag, 
bestimmte Feiertage), politisch-kultureller (Seminare,
Wettbewerbe), sportlicher (Wettkämpfe)  Art.

Die Beurlaubung soll je Schuljahr 1 Woche nicht überschreiten!

Anträge bis zu einem Tag sind rechtzeitig an die Jahrgangsleitung
zu richten, sonst ist die Schulleitung anzuschreiben!

… 6. b) Beurlaubung
VV zu § 43 (3) SchulG
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- Restriktive Handhabung bei Anträgen auf 
Beurlaubung unmittelbar vor und nach den
Ferien

- Kein akzeptabler Grund:
vorzeitiger Beginn oder Verlängerung der Ferien 
um Verkehrsstaus zu vermeiden.

… 6. b) Beurlaubung
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6. c) Leistungsbewertung

In jeder Fachkonferenz liegen Grundsätze zur 
Leistungsbewertung vor (vgl. Homepage -> Fächer).

Am Anfang jedes Schul(halb)jahres wird durch 
den/die FachlehrerIn die Stoffverteilung vorgestellt.

Der/die FachlehrerIn stellt auch die fachspezifischen
Leistungserwartungen im jeweiligen Fach vor.
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… 6. c) Leistungsbewertung

Anforderungsbereich I => Wiedergabe von Kenntnissen 
(reicht bis ausreichend)

Anforderungsbereich II => Anwendung von Kenntnissen 
(AB I + AB II reicht von befriedigend bis gut)

Anforderungsbereich III => Transfer / Beurteilungen

(AB I und AB II + AB III reicht von gut bis sehr gut)

Beispiele: - Unterricht muss alle AB enthalten

- Klausuren müssen alle AB enthalten

- Vokabeltest => nur AB I usw.

- Abiturprüfungen enthalten alle AB
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... 6.  c) Leistungsbewertung
Schriftlichkeit  und sonstige Mitarbeit

In der Oberstufe sind beide gleichwertig zu sehen.

Schriftlichkeit:  Klausur

Sonstige Mitarbeit: 

• Beteiligung im Unterricht (Qualität, Quantität)

• Heft-/Mappen-/Aktenführung

• Hausaufgaben

• Tests

• Unterrichtsprodukte



24

6. d) Bildungs- und Teilhabepaket

Wer ist anspruchsberechtigt?     

Bezieher von Leistungen n. d. SGB II (Alg II)                                                                            
Bezieher von Leistungen n. d. SGB XII (Sozialhilfe)                                                              
Bezieher von Kinderzuschlag                                                                            
Bezieher von Wohngeld
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… 6. d) Bildungs- und Teilhabepaket

Welche Bereiche werden gefördert?  

Mittagsverpflegung                                             
Ausstattung Schulbedarf                                               
Schülerbeförderung                                               
Lernförderung 

Teilhabe am sozialen, kulturellen Leben
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Wo ist der Antrag zu stellen?

Jobcenter Rheine Landkreis Emsland

Emseinkaufscenter Fachbereich 52

(2. Etage)   Bildungs- und Teilhabe

Humboldtplatz 4 Ordeniederung 1

48431 Rheine    49716 Meppen 

… 6. d) Bildungs- und Teilhabepaket
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6. e) Schülersachversicherung

Abschließbar über die Schule bei der Stadt ist eine Fahrrad-
und Mofaversicherung

• Fahrrad 2,40€ / Mofa 7,20€ jährlich

• während der Schulzeit / Zeitwert etc. siehe genaue 
Information

Diese Versicherung ist nachrangig, deckt aber Vandalismus mit 
ab.

Die nicht am Körper getragene Garderobe sowie Schultaschen 
und Schreibmaterialien der SuS sind unter bestimmten 
Voraussetzungen während der Teilnahme am 
lehrplanmäßigen Unterricht versichert.

Anmeldefrist zeitnah im Sekretariat!
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6. f) Termine: Unterrichtsfreie Schultage

vgl. Homepage und Kopie des entsprechenden Terminplans.



… 6. f) Termine   (vgl. Homepage!)

• Am ersten Schultag erfolgt
- Information der Q2 über das Verfahren der Abiturprüfung und 
die Bestehensvoraussetzungen

- Hinweise zu Mottotagen und Stufenpartys

• 14.11. und 20.11.2018 Elternsprechtage (nachm.)

• 20.12.2018 Ende des ersten Halbjahres der Q2

• 18.01.2018 Ausgabe der Laufbahnbescheinigungen

• 01.04. + (30.04.19) Elternsprechtage (nachm.)
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...6. f)  Termine… (vgl. Homepage!)

08.4. – 12.4.2019 Abi - Intensivwoche

12.4.2019 - letzter Unterrichtstag der Q2 

(Osterferienbeginn)

- Bekanntgabe der Prüfungspläne

30.04.2019 Beginn des schriftlichen Abiturs

27.05.2019 Beginn des mdl. Abiturs 4. Fach
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Bewegliche Ferientage / Päd.Tage
Bewegliche Ferientage / (teilweise) unterrichtsfreie Schultage im 
Schuljahr am Dionysianum (gemäß Absprache der Stadtschulleitungskonferenz)

31.10.2018 - 1. PÄDAGOGISCHER TAG
01.11.2018 Allerheiligen
02.11.2018 – Freitag nach Allerheiligen (1. stadtweiter Brückentag)

11.02.2019 - 2. PÄDAGOGISCHER TAG
04.03.2019 – Rosenmontag (2. stadtweiter Brückentag)

29.05.2019 – Mittwoch vor Himmelfahrt (unterrichtsfrei durch 
mdl. Abitur)

31.05.2019 – Freitag nach Christi Himmelfahrt (3. Brückentag)

21.06.2019 – Freitag nach Fronleichnam (4. Brückentag)



Handys und Co

Für die Stufen 5 und 6 bleibt es beim Handyverbot auf dem gesamten 

Schulgelände. Ab den Stufen 7 wurde eine neue Regelung auf der letzten 

SK (28. Mai 2018):

Klassen 7 bis 9 – Mittelstufe 

• Handynutzung ausschließlich während der Mittagspause im Forum und auf 

dem neuen Schulhof. 

Klassen EF bis Q2 – Oberstufe 

• Handynutzung während der Mittagspausen im Forum, Oberstufenraum und 

auf dem neuen Schulhof, während Freistunden zusätzlich auf dem gesamten 

Außengelände, wenn hierdurch der reguläre Unterrichtsbetrieb nicht 

beeinträchtigt wird (Musik per Kopfhörer usf.).

Innerhalb des Unterrichts kann eine Lehrkraft nach eigenem Ermessen in 

einzelnen Situationen die Nutzung freigeben!
32



Fragen?  Anliegen?
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> Verlassen des Schulgebäudes

Das Verlassen des Schulgebäudes soll 

bitte immer nur durch das Hauptportal

erfolgen, da sonst Schwierigkeiten beim 
Verschließen des Gebäudes entstehen.

Das gilt auch heute.

DANKE!



Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit

Gymnasium Dionysianum
seit 1659


